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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrotes

Offentliche Sitzung vom 19, Dezember 2016

TAGESORDNUNG: Anpossung von Gebührenordnungen:
o) Gebühr für die Zurverfügungstellung von stödtischem Moteriol

DER STADTRAT,

Noch Durchsicht der Verordnung ,,Gebühr für die Zurverfügungstellung von
stödtischem Moteriol" vom 1 7.12.2013;

ln Anbetrocht doss vorliegende Verordnung überorbeitet wurde, zum einen zur
Festlegung von tronsporenten Regeln in Bezug ouf Befreiungen bzw. Erhebungen
von Gebühren für Veronstoltungen quf dem Eupener Stodtgebiet und durch
Eupener Vereinigungen orgonisierte Veronstoltungen, wofür üblichenrueise ouf
stödtisches Moteriql bzw. stödtische Dienstleistungen zurückgegriffen wird, zum
ondern zur Aktuolisierung des Bestqndes des stödtischen Moteriols;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrqlisierung;

Aufgrund der Finonzloge der Stqdt;

Noch Durchsicht des Berichts über seine Arbeitssitzung vom 29, November 2016;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Finonzkommission,

beschließt
einstimmig,

vorliegende Verordnung mit Wirkung zum 01, Jonuor 2017 im Wesentlichen durch
Nochstehendes onzupossen:

- Ergönzen durch einen Artikel betreffend gewisse Begriffsbestimmungen;
- Ergönzen durch einen Artikel betreffend die Formolitöten zum Einreichen

eines Antrogs ouf Zuruerfügungstellung von stodtischem Moteriol;
- AbÖndern des Artikels betreffend die Gebührenbefreiung;
- Ergönzen durch einen Artikel betreffend nicht vorgesehene Fölle;
- Revidieren der Gebührensötze für Stühle und den kleinen Povillon;
- Ergönzen der Liste des zur Vedügung stehenden Moteriols um drei

Rednerpulte und eine Kotzenfolle.

Der koordinierte Text der Gebührenordnung loutet demnoch wie folgt:

Artikel 1 : Besriffsbestimmunsen
o) Kollegium: dos Gemeindekollegium der Stodt Eupen;
b) Liste der,,stödtischen Einrichtungen Eupens und der öffentlichen Behörden":

- die stödtischen Dienste einschließlich der stödtischen Schulen
- die Autonome Gemeinderegie TILIA
- der Eupener Sportbund
- der Rot für Stodtmorketing
- der Tourist lnfo



- dos Kulturelle Komitee der Stodt Eupen
- dos ÖSHZ und dos Altenpflegeheim
- die Kirchenfobriken und die evongelische Kirchengemeinde Eupen - Neu

Moresnet
- die Heilige Fomilie der Fronziskonerinnen
- dos Königliche Militörinstitut für Leibeseaiehung (K.M.|.L,E,)

- die Polizeizone Weser-Göhl
- die Arbeitsgemeinschoft Kornevol Eupen-Kettenis

c) Andere Gemeinden: Andere Gemeinden, die Moteriql für eigene kommunole
Veronstoltu ngen benöti gen;

d) Anerkonnte koritotive oder soziole Einrichtungen: Offizielle Einrichtungen, deren
Tötigkeit dorouf gerichtet ist, die Allgemeinheit ouf moteriellem, geistigem oder
soziolem Gebiet zu fördern;

e) Eupener Vereinigungen: Jede juristische Person ohne Gewinnerzielungsobsicht
deren Soziolsitz sich ouf dem Gebiet der Stodt Eupen befindet und/oder die
ihre Veronstoltungen vonruiegend ouf dem Gebiet der Stodt Eupen ousübt und
die ols solche vom Gemeindekollegium onerkonnt ist;

f) Andere öffentliche Behörden und Einrichtungen: Alle öffentlichen Behörden und
Einrichtungen, die nicht unter vorgenonntem Punkt b) oufgeführt sind.

g) Andere Vereinigungen: Jede juristische Person ohne Gewinneaielungsobsicht
und ohne Einnohmen für die betreffende Veronstoltung, deren Soziolsitz sich
nicht ouf dem Gebiet der Stodt Eupen befindet und die ihre Veronstoltungen
nicht vonruiegend ouf dem Gebiet der Stodt Eupen ousübt oder die nicht ols
Eupener Vereinigung vom Gemeindekollegium onerkonnt ist

Artikel 2: Geqenstond der Verordnuns
Zugunsten der Stodt wird für die Zeit vom 01, Jonuor 201 7 bis zum 31. Dezember
2019 eine Gebühr erhoben ouf die Zuruerfügungstellung von stödtischem Moteriol.

Die Stodt genehmigt die Zurverfügungstellung von stödtischem Moteriol im
Rohmen von öffentlichen Veronstoltungen der stödtischen Einrichtungen und der
öffentlichen Behörden, der onderen Gemeinden, der onerkonnten koritotiven
Einrichtungen, der Eupener Vereinigungen, der onderen öffentlichen Behörden und
Einrichtu ngen sowie der onderen Vereinig un gen,

Dos Kollegium konn die im vorstehenden Absotz genonnte Genehmigung mit
Begründung venrueigern,

Privotpersonen oder kommerziellen Gesellschoften konn dos stödtische Moteriol
ousschließlich im Hinblick ouf die Gewöhrleistung der öffentlichen Sicherheit im
Rohmen von Veronstoltungen, Arbeiten und Umzügen zur Verfügung gestellt
werden, wobei in diesem Foll ebenfolls die vorliegende Gebührenordnung greifl

Artikel 3: Zohlunqspflicht
Die Gebühr ist durch die Person zu entrichten, welche die Zuruerfügungstellung des
Moteriols beontrogt

Artikel 4: Einreichen eines Antross
51: Der Antrog muss schriftlich mittels des Formulors ,,Antrog ouf
Zurverfügungstellung von stödtischem Moteriol" eingereicht werden, welches ouf
der Webseite wwweupen.be heruntergeloden oder in Popiedorm im Technischen
Dienst der Stodtvenruoltung erholten werden konn, Der Antrog muss spötestens 30
Toge vor dem Dotum der gewünschten Zurverfügungstellung des stödtischen
Moteriols eingereicht werden; bei Nichteinholtung dieser Frist konn der Antrog
obgelehnt werden. Der Eingongsstempel des Technischen Dienstes ist für dos
Empfongsdotum des Antrogs ousschloggebend.
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$2: Dos Moteriol wird prioritör den stodtischen Diensten und den durch die Stodt
org o n isierte n Vero nsto ltu n ge n zu r Verfü g u n g gestellt

$3: Die Stodt konn in keinem Foll für die Folgen der Nichtverfügborkeit des
beontrogten Moteriols verontwortlich gemocht werden, selbst wenn eine
Bewilligung erteilt wurde,

$4: Die Stodt behölt sich dos Recht vor, die Zuruerfügungstellung von Moteriql
- zu venrueigern oder vorzeitig zu beenden, wenn der Antrogsteller dos

Moteriol nicht mit gebührender Sorgfolt behondelt;
- zu verlöngern bei hinreichend begründetem und unvorhersehborem

dringenden Bedorf,

Artikel 5: Gebührenbefreiuns
$1: Die Gebühr wird nicht gefordert von:

- den unter Artikel 1, Punkt b) definierten stödtischen Einrichtungen und
öffentlichen Behörden;

- onderen Gemeinden;
- onerkonnten koritotiven oder soziolen Einrichtungen;
- EupenerVereinigungen

$2: Borrieren und Verkehrsschilder werden im Rohmen einer Veronstoltung der unter
Artikel 1 definierten Einrichtungen und Vereinigungen kostenlos zur Vedügung gestellt
wenn dieses Moteriol im Hinblick ouf die Gewöhrleistung der Sicherheit benötigt wird.

Artikel 6: Nicht vorgesehene Fölle
ln ollen Föllen, in denen die Hqndhobung betreffend einen Antrog ouf
Zurverfügungstellung von stödtischem Moteriol nicht durch die vorliegende
Gebührenordnung obgedeckt ist obliegt die Entscheidung dem Gemeindekollegium,

Artikel 7: Gebühr für die Zuruerfüsunqstelluns von stödtischem Moteriol
Gebühr des Moteriols und der stödtischen Dienstleistungen für olle onderen
öffentlichen Behörden, Einrichtun gen u nd Verein igun gen :

1) Bqfn_e.r.e_.n.U.nd.V_ef_Keh$_9çh!lden pro Einheit pro Woche: 3,10 €, mit einem
Mindestsotz von 19,60

2) V.e_fKç.hnKp..gel: pro Kegel pro Woche: 1,00 € mit einem Mindestsotz von 19,60
€;

3) Siç.h-ç_fher.ts.lqmpen: pro Lompe pro Woche: 19,60 €
4) AU.S.9_t-e.JJUng.q:Wqnde: pro Ausstellungswond (2,50mx1,25m) pro Woche: 10,30
€

Folgende unter PunK 5) bis 19) oufgeführte Gebühren werden festgelegt für eine
Ausleihdouer von jeweils 4 oufeinonderfolgenden Togen und jeder ongefongenen
Periode von 4 Togen (einschließlich Abhol- und Rückgobetog):

5) .ff1_qnZen.d.e.kp_r_q.tlo.¡.e_n (Aus|eihe nur ouf dem Gemeindegebiet mög|ich)
o) Gebühr pro Dekorotion Böumchen:24,7Q €,
b) Gebühr pro Dekorotion Blumenkösten: 41,20C

6) F..q_h.nç.n: pro Stück 4,10 C

7) Stühle.: pro Stück 1,00 €
8) M.ü.tlf0.qse!l pro Stück 10,30 €
9) .Qtqndr_o_h_[ pro Stück 114,40 C

1 0)Qtfgmkg-çlgn.: pro Geröt 154,70 €, (zzgl. Verbrouchskosten)

t 1)Stf9,m"v.efjgng.e".f9.ng: pro Stück 1 1,30 €
t 2)Qiç.qerpe.dç.s"! 20,60 €
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13)Eqhnçnm.g.s.!.e_: pro Stück 15,50 €
1 4)Kl.e.jnçrP..qVjJ!qn: pro Vermietung: 61,00 €
t 5) Re dn"em.u.l.t m.it Auts.qtz_ _u.n d. E u penef..Wq p pen : 6 0,00 €
1 6 ) Re dn.ç.rp.u.[t .q.u.g_ _Lj_o_ ] Z _ m jt. E.rl p..e..n e..r.Ws pp.en: 6 0, 0 0 €
t 7 ) Rç d n erp.u"[t m. it .intp. gr:iç.rte r_ M j Krqf qn.s_nlqg.e_: 8 0, 0 0 €
1 8 )_q!0 dü s a h e _.8_ _u.h.n ç.:

pro Veronstoltung von moximol 3 Togen: 449,70 C
Des Weiteren gilt folgende Regelung:

o) Die Bühne wird nur durch stödtisches Personol tronsportieft sowie ouf- und
obgebout

b) Vorob ist eine Koution in Höhe von 618,60 € bei der Stodt zu hinterlegen,

1 9)_Qchild..,A.usgtgllu.n_g": koste n los

2 0) Mq fd.e.f.q.llen : koste n los

2 1 ) Kqtz. _ç_nfq.f.e: kosten los

2 2 )Wq h !u rn en..un.d .Wq h lKq.þ.r.nen : koste n l os

Artikel 8: Koution
S1: Ungeochtet der unter Artikel 6, 1 8 vorgesehenen Koution für die
Zurverfügungstellung der Bühne, die immer gefordert wird, konn dos Kollegium vom
Begünstigten eine Koutionshinterlegung fordern, deren Betrog durch dos Kollegium
frei festgelegt werden konn.

52: ln diesem Folle muss der Zohlungsbeleg der Koution dem stödtischen
Bediensteten, der für die Zuruerfügungstellung des stödtischen Moteriols
verontwortlich is[ vorgezeigt werden.

$ 3: Die Koution muss spötestens 3 Werktoge vor der Zurverfügungstellung des
Moteriols ouf dem Konto der Stodtvenruoltung hinterlegt sein,

54: Die Koution wird dem Begünstigten innerholb von 15 Togen noch
Zuruerftigungstellung des stödtischen Moteriols erstottet, es sei denn, der
Bedienstete, der für den Unterholt des Moteriols verontwoftlich ist, stellt Schöden fest
und erstellt hierzu einen Bericht on dos Kollegium,

Artikel 9: lndexieruns der Sötze
Die Sötze sind on die Schwonkungen des lndexes der Verbroucherpreise
gebunden. Es erfolgt eine jöhrliche lndexonpossung zum 1. Jonuor und erstmolig
zum 1.Jonuor2018.

Artikel 10: Nutzuns des stödtischen Moteriols
$1: Die Nutzung des Moteriols geschieht mit der gebührenden Sorgfolt Die
Begünstigten respektieren die besonderen Bedingungen zur Nutzung oder zur
lnonspruchnohme, die in besonderen Verordnungen festgeholten oder
gegebenenfolls durch dos Kollegium beschlossen worden sind. Ebenso
respektieren sie die Anordnungen der Beouftrogten der Verwoltung,

$2: Unobhöngig von der Art des ousgeliehenen Moteriols hoftet der Ausleiher
hierfür von der Übernohme bis zur Rückgobe.
Noch der Rückgobe des zut Verfügung gestellten Moteriols wird eine
Bestondsoufnqhme (Zustqndsbericht) durch den stödtischen Bediensteten erstellt
Jede Übertrogung des Moteriols on Dritte ist strikt verboten,
Für jegliche Unfölle oder Schöden, die durch die Nutzung des geliehenen Moteriols
hervorgerufen wurden, konn die Stodt Eupen in keinem Foll verontwortlich gemocht
werden, in welcher Form ouch immer.
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$3: Außer gegenteiliger Bemerkung des Antrogstellers bei Zuruerfügungstellung
des Moteriols wird dieses ols Moteriql in gutem Zustond betrochtet
lm Folle einer Zustondsverschlechterung oder eines Verlustes des Moteriols
werden die Kosten der Reporotur oder für den Ersotz dieses Moteriols beim
Antrogsteller eingefordert oder outomotisch vom Betrog der Koution obgehoben,
wenn eine Koution hinterlegt wurde, lst dieser Betrog höher ols die Koution, muss
der Mehrpreis durch die Nutzer beglichen werden,
Bei Beschwerden sind die Gerichtsborkeiten des Bezirks Eupen zustöndig,

$4: Jeglicher Tronsport von fflonzen erfolgt in einem geschlossenen Fohzeug. Die
Veronstolter sind verpflichtet, die Pflonzen unter qngemessenen Bedingungen zu
hqlten, Bei Frost und Költe werden keine Pflonzen zur Vedügung gestellt

55: Es ist verboten on den Ausstellungswönden etwos festzunogeln oder
onzuheften.

Die Antrogsteller unterschreiben eine Erklörung, wonoch sie die Stodt von jedweder
Verontwortung für die Benutzung des Moteriols entbinden

Artikel 1 1: Fölliskeit
Die Gebühr ist 30 Toge noch lnrechnungstellung zohlbor zu Hönden des
Finonzdirektors oder dessen Beouftrogten,

Jede nicht beglichene Forderung bringt outomotisch die Aussetzung jeder
künftigen Zurvedügungstellung von stödtischem Moteriol on die betroffene
Einrichtung und/oder qn die physische Person mit sich, die den Antrog ouf
Zuruedügungstellung gestellt hot

Aftikel 1 2: Beitreibunssverfqhren
lm Folle der Nichtzohlung der Gebühr, wird der Schuldner durch einen
Einschreibebrief zur Zohlung oufgefordet Die diesbezüglichen Venruoltungskosten
werden dem Gebührenpflichtigen berechnet

ln Ermongelung der Zohlung und wenn die Schuld follig, liquide und erwiesen ist
schickt der Finonzdirektor einen durch dos Kollegium mit einem Sichtvermerk
versehenen und für vollstreckbor erklÖrten Zohlungsbefehl, Ein derortiger
Zohlungsbefehl wird durch einen Gerichtsvollzieher urkundlich zugestellt Diese
Urkunde unterbricht die Verjöhrungsfrist Eine Beschwerde gegen diesen
Zohlungsbefehl konn innerholb eines Monots noch der Zustellung durch eine
Antrogschrift oder eine Lodung eingereicht werden.

Die im ersten Absotz enruöhnten Veruoltungskosten werden durch den gleichen
Zohlungsbefehl ein getrieben,

Artikel 13: Aufslcht
Gegenwörtiger Beschluss wird der Regierung der Deutschsprochigen Gemeinschoft
zwecks Ausübung der ollgemeinen Aufsicht übermittelt

F[ir den Stodtrot:

Der Vorsitzende,

j{R gez. KLINKENBERG

KENBERG

Der Generoldirektor
gez. R, BAUER
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